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Persönliche Daten 

Die mit einem * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden, da ohne sie eine 

Petitionsbearbeitung nicht möglich ist.   

 

Nachname*  

Vorname*  

PLZ und Ort*  

Straße und Hausnummer*  

Bundesland Sachsen-Anhalt 

Telefon /E-Mail  

 

 

Anliegen: Änderung des § 64 Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt 

Die Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt gestattet es Handwerksmeistern im Gegensatz 

zu Bundesländern wie Niedersachsen oder Bayern nicht, einfache Bauvorhaben selbst zu 

planen und vorzulegen, da im Grundsatz laut §64 Bauordnung nur Architekten und 

Ingenieure dies tun dürfen. Die Petition unterstützt den dem Landtag vorliegenden Entwurf 

eines Gesetzes zur Änderung der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt. Darin ist eine 

eingeschränkte Bauvorlageberechtigung (für die Gebäudeklassen 1 und 2) für 

Handwerksmeister in § 64 Absatz 2 BauO LSA vorgesehen.

Gegen wen richtet sich Ihre Beschwerde? 

Die Beschwerde richtet sich gegen die aktuelle Rechtslage.  

Was möchten Sie mit der Beschwerde erreichen?/Welche Vorschrift ist zu ändern? 

Die Bauordnung in §64 ist durch die kleine Bauvorlageberechtigung zu ergänzen. 

Welche anderen Rechtsbehelfe haben sie bereits eingelegt? 

keine 



Begründung: 

1. Die Fachkenntnis zur Planung einfacher Bauvorhaben ist Bestandteil der 

Meisterausbildung beim Maurer-, Betonbauer- und Zimmererhandwerk. 

2. Mehrere Bundesländer haben schon lange Jahre eine entsprechende kleine 

Bauvorlageberechtigung in ihren  Bauordnungen geregelt. Probleme mit der Sachkunde der 

Handwerksmeister sind nicht bekannt geworden. Die Nutzung dieser Regelung in diesen 

Bundesländern ist nicht exzessiv, sondern auf den Regelungszweck – einfachere und 

schnellere Abwicklung von kleinen Bauvorhaben – beschränkt. 

3. Da die entsprechende Sach- und Fachkunde durch die Meisterprüfung erworben wurde, 

ist die Einschränkung der Berufsausübungsberechtigung durch Versagen der kleinen 

Bauvorlageberechtigung nicht verhältnismäßig. Qualifikationsanforderungen werden nicht 

entwertet. 

4. Eine Einschränkung der Rechte der Bauherren erfolgt durch die kleine 

Bauvorlageberechtigung nicht. Diese haben weiterhin die Wahl, wen sie die Bauvorlage 

einreichen lassen.  

5. Laut Bauordnung §64, Absatz 5 können ausländische Bauvorlageberechtigte in Sachsen-

Anhalt tätig werden, wenn sie in einem anderen Bundesland erstzugelassen sind. Damit 

profitieren sie bei Zulassung in Sachsen-Anhalt von der Regelung zur kleinen 

Bauvorlageberechtigung in anderen Bundesländern, was einheimischen Handwerksmeistern 

versagt bleibt.   

 

Ihre personenbezogenen Daten werden unter Wahrung des Datenschutzes verarbeitet und 

für die Information der Mitglieder des Petitionsausschusses des Landtages von Sachsen-

Anhalt genutzt. Soweit die von Ihrer Petition betroffenen Stellen aufgefordert werden,  zu 

Ihrer Petition Stellung zu nehmen, kann es erforderlich sein, dass Ihre Petition und Ihre 

Unterlagen den betroffenen Stellen zugeleitet wird. Ihr Einverständnis dafür wird 

vorausgesetzt. 

 

Datum     Unterschrift 

 

Ihre Unterschrift unter der Petition ist aus Rechtsgründen wichtig.  
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